
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Empfehlung der ÖGPath für das Screening in der gynäkologischen Zytologie 

durch nicht primär zum Screening ausgebildete Personen (Personen 

außerhalb der Berufsgruppen der BMA und Ärzte für Pathologie und 

Molekularpathologie) 

 

Aufgrund der Tatsache, dass das Screening gynäkologisch-zytologische Abstrichpräparate 

zunehmend von Personen durchgeführt wird, die keine Ausbildung zur selbstständigen 

Berufsausübung aufweisen, empfiehlt die ÖGPath rechtlich unverbindlich, rein aus fachlicher 

Sicht den jeweiligen Einrichtungen folgende Minimalanforderungen einzuhalten:  

 

o Eine strukturierte Einschulung (inkl. Einschulungsplan zur Dokumentation). 

o Die Absolvierung der QUATE-Prüfung (https://efcs.eu/information-to-candidates/). 

o Regelmäßige, nachweisbare Besuche von Fortbildungen einschlägiger Fachgesellschaften 

und interne Fallbesprechungen (zumindest 80 Einheiten CPD oder DFP approbierter 

Veranstaltungen innerhalb von 5 Jahren). 

o Teilnahme am Ringversuch der Österreichischen Gesellschaft für Zytologie 

(https://www.cytology.at/qualitaetssicherung/qs-ringversuch) 

Rechtsträger eines Institutes und Labors sind für die Tätigkeit ihrer Screenerinnen und 

Screener letztverantwortlich. 

 

 

Für den Vorstand der ÖGPath 
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